
(8. Oktober 1965 bis 6. Februar 1966) nicht beigewohnt. 
Wegen des Anspruchs des Kindes auf Halbwaisenrente 
sei die Feststellung der Vaterschaft und damit die Klage 
gegen die Erbin des Verstorbenen erforderlich.
Das Kreisgericht hat dem Klagantrag stattgegeben, da 
erwiesen sei, daß der Verstorbene der Vater des Kindes 
Holger L. ist.
Gegen dieses Urteil hat die Verklagte Berufung ein
gelegt. Zur Begründung führte sie aus, daß sie nicht 
passiv legitimiert sei. Erbe nach ihrem Sohn sei auch 
dessen Vater, der sich in Westberlin aufhalte. Die Klage 
müsse daher gegen beide Erben gerichtet werden.
Die Berufung war als unbegründet zurückzuweisen. 
Aus den G r ü n d e n :
Jedes Kind, das außerhalb der Ehe geboren wurde, 
sowie dessen Mutter haben das Recht, die Vaterschaft 
gerichtlich feststellen zu lassen, falls diese vom Erzeu
ger nicht anerkannt wird. Dabei ist die Frage, ob für 
das Kind ein Unterhaltsanspruch, ein Rentenanspruch 
oder ein Erbrecht geltend gemacht werden soll, ohne 
Belang.
Im vorliegenden Fall ist zu prüfen, wer beim Tode des 
angeblichen Erzeugers für einen solchen Rechtsstreit 
passiv legitimiert ist.
In den familienrechtlichen Bestimmungen ist nicht aus
drücklich geregelt, wer in einem Vaterschaftsprozeß 
passiv legitimiert ist, wenn der als Erzeuger in An
spruch genommene Mann vor der Klagerhebung oder 
gar schon vor der Geburt des Kindes verstorben ist. Da 
eine materielle Rechtsnachfolge bei der Feststellung der 
Vaterschaft nicht gegeben ist, kann es sich also nur um 
eine prozessuale handeln. Die umfassendste Rechtsnach
folge stellt sich in der Erbschaft dar, so daß die Klage 
nach § 54 FGB gegen die Erben zu richten ist.
Die Parteien streiten darüber, ob bei einer Mehrheit 
von Erben alle oder nur einer verklagt werden müssen. 
Unzweifelhaft handelt es sich hier um eine notwendige 
Streitgenossenschaft, weil das Rechtsverhältnis gegen
über allen Erben nur einheitlich festgestellt werden 
kann (§ 62 ZPO). Zu prüfen bleibt, ob jeder der Streit
genossen für eine Klage nach § 54 FGB allein passiv 
legitimiert ist oder ob sie nur gemeinsam verklagt wer
den können. Das hängt davon ab, inwieweit die er
gehende Entscheidung die anderen Erben bindet, ohne 
daß sie am Verfahren beteiligt zu sein brauchen.
Eine notwendige prozessuale Streitgenossenschaft liegt 
immer dann vor, wenn die Gefahr widersprüchlicher 
Entscheidungen über den gleichen Sachverhalt besteht. 
Das Urteil im Vaterschaftsfeststellungsprozeß hat aber 
Wirkung, für und gegen alle, also auch gegen alle Erben, 
ob sie nun Prozeßpartei waren oder nicht. Es kann 
gegen keinen von ihnen diese Klage erneut erhoben und 
dann etwa anders entschieden werden. Deshalb liegt 
nach Auffassung des Senats keine verfahrensrechtlich 
notwendige Streitgenossenschaft vor, so daß im Vater
schaftsfeststellungsverfahren jeder Erbe passiv legi
timiert ist.
A n m e r k u n g :
Anderer Auffassung als der Senat des Bezirksgerichts 
Karl-Marx-Stadt in der Frage der Passivlegitimation 
im Vaterschaftsfeststellungsverfahren nach dem Tode 
des in Anspruch genommenen Mannes sind P i ehl / 
S c h m i d t in ihrem in diesem H e f t  zur Diskussion 
gestellten Beitrag.

D. Red.

Zivil- und LPG-Recht
§§ 114, 118a ZPO; § 843 BGB; VO über die weitere 
soziale Sicherung der Blinden und anderer Schwerst- 
beschädigter vom 18. Juni 1959 (GBl. I S. 606).

1. Bei einem Gesuch um einstweilige Kostenbefreiung 
ist zunächst die Mittellosigkeit des Antragstellers zu 
prüfen. Erst wenn diese Grundvoraussetzung festgestclit 
ist, muß das weitere Erfordernis der hinreichenden Er
folgsaussichten für die beabsichtigte Rechtsverfolgung 
geprüft werden.
Die Prüfung der Mittellosigkeit ist auch im Kassations- 
Verfahren mindestens dann zulässig, wenn sie keine 
Beweiserhebung erfordert.
2. Der Schadenersatzanspruch für vermehrte Bedürf
nisse umfaßt grundsätzlich alle durch den Körperscha
den eingetretenen Mehraufwendungen zur weiteren 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Voraussetzung 
für seine Geltendmachung ist eine konkrete Meßbarkeit 
und Nachweisbarkeit der notwendigen Mehraufwen
dungen.
3. Das blinden und anderen schwerstbeschädigten Per
sonen gewährte Sonderpflegegeld dient dazu, die 
Lebenslage dieser Personen weiter zu verbessern und 
ihre soziale Sicherheit zu erhöhen.
Sonderpflegegeld wird unabhängig von anderen Ein
kommen des Berechtigten gewährt und steht diesem 
auf Grund seiner besonders schweren gesundheitlichen 
Schädigung persönlich zu. Es ist daher unzulässig, das 
Sonderpflegegeld auf Schadenersatzleistungen, die für 
vermehrte Bedürfnisse zu erbringen sind, anzurech
nen.
OG, Urt. vom 11. April 1961 - 2 Zz 7/67.

Der am 23. Juni 1952 geborene Kläger hat im Februar 
1961 auf einem Schießstand der Verklagten eine Schuß
verletzung erlitten, die zu einer Querschnittslähmung 
führte. Durch Urteil ist festgestellt worden, daß die 
Verklagte dem Kläger den ihm aus diesem Unfall ent
standenen und künftig erwachsenden Schaden zu er
setzen hat.
Der Kläger hat eine monatliche Rente von 413,75 MDN 
gefordert. Er hat vorgetragen, daß er seit Dezember 
1965 von seiner Mutter gepflegt werden müsse. Diese 
könne deshalb ihrer beruflichen Tätigkeit, mit der sie 
375 MDN monatlich verdient habe, nicht mehr nach
gehen und müsse für die Pflegetätigkeit entschädigt 
werden. Zu diesem Betrag kämen noch 37,50 MDN 
Sozialversicherungsanteil des Betriebs sowie 3 % Un
fallumlage (1,25 MDN) hinzu.
Die Verklagte hat die Zahlung von 353,75 MDN aner
kannt und hinsichtlich der Mehrforderung Klagabwei
sung beantragt, da sich der Kläger das ihm nach der VO 
über die weitere soziale Sicherung der Blinden und 
anderer Schwerstbeschädigter vom 18. Juni 1959 (GBl. I 
S. 606) aus Mitteln des Staatshaushalts gewährte Sonder
pflegegeld von monatlich 60 MDN auf den geforderten 
Gesamtbetrag-anrechnen lassen müsse.
Das Kreisgericht hat die Mehrforderung von 60 MDN 
abgewiesen.
Soweit die Klage abgewiesen ist, beabsichtigt der Klä
ger, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Zu diesem 
Zweck hat er Bewilligung einstweiliger Kostenbefreiung 
und Beiordnung eines Rechtsanwalts beantragt. Das 
Bezirksgericht hat das Kostenbefreiungsgesuch wegen 
Aussichtslosigkeit der beabsichtigten Berufung zurück
gewiesen.
Der gegen diesen Beschluß gerichtete Kassationsantrag 
des Präsidenten des Obersten Gerichts hatte Erfolg.
Aus den G r ü n d e n :
Der das Kostenbefreiungsgesuch des Klägers zurück
weisende Beschluß ist zunächst insofern mangelhaft, als 
er sich zur Frage der Mittellosigkeit als Grundvoraus
setzung für die Bewilligung einstweiliger Kosten
befreiung nicht äußert. Zwar ist anzunehmen, daß das 
Bezirksgericht die Mittellosigkeit des Klägers bejaht, 
weil sich andernfalls jede Prüfung der Erfolgsaussich
ten der beabsichtigten Berufung erübrigt hätte, doch 
muß dies aus dem den Kostenbefreiungsantrag ableh
nenden Beschluß ersichtlich sein.
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